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Abweichung von der Geschäftsordnung gemäß § 120 GO
hier:  Schreiben des Vorsitzenden des 3. Untersuchungs-

ausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages an den Präsidenten des Thüringer 
Landtages zur Beiziehung von Protokollen des 
Justiz- und Verfassungsausschusses sowie des 
Innenausschusses der 5. Wahlperiode des  Thü-
ringer Landtages

I.1 Der Landtag beauftragt den Präsidenten, dem 3. Untersuchungs-
ausschuss der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages ge-
mäß seinen Beweisbeschlüssen TH-4 und TH-5 vom 25. November 
2015 die Zustimmung zu erteilen, dass die dem 2. Untersuchungs-
ausschuss der 17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages über-
gebenen Auszüge aus den vertraulichen Protokollen des Innen-
ausschusses sowie des Justiz- und Verfassungsausschusses der 
5. Wahlperiode des Thüringer Landtages nebst zugehöriger Anla-
gen erneut genutzt werden können.

I.2 Der Landtagspräsident wird beauftragt, dem Vorsitzenden des 
3. Untersuchungs ausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages mitzuteilen, dass die weitere Verwendung der Unter-
lagen unter dem Vorbehalt steht, dass auch im Zuge der dortigen 
Untersuchungshandlungen ein entsprechender Schutz der Vertrau-
lichkeit des Protokollinhalts zu gewährleisten ist.

II. Abweichend von § 78 Abs. 5 und § 80 Abs. 3 GO können Mitglie-
der und Ersatzmitglieder des Untersuchungsausschusses 6/1 des 
Thüringer Landtages sowie benannte Mitarbeiter der Fraktionen ge-
mäß § 10 Untersuchungsausschußgesetz in die in Nummer I.1 die-
ses Antrags genannten Unterlagen nach Maßgabe der Geschäfts-
ordnung Einsicht nehmen bzw. darüber unterrichtet werden.

Begründung:

Mit Schreiben vom 25. November 2015 informierte der Vorsitzende des 
3. Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode des Deutschen Bun-
destages den Landtagspräsidenten, dass der 3. Untersuchungsaus-
schuss in seiner Sitzung am 25. November 2015 den Thüringer Land-
tag betreffende Beweisbeschlüsse gefasst habe.

A n t r a g

der Fraktionen der CDU, DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
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Mit den Beweisbeschlüssen TH-4 und TH-5 wird der Thüringer Landtag 
im Wege der Amtshilfe gemäß § 18 Abs. 4 Untersuchungsausschuss-
gesetz in Verbindung mit Artikel 44 Abs. 3 Grundgesetz ersucht, die Zu-
stimmung zu erteilen, dass die an den 2. Untersuchungsausschuss der 
17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages übersandten nicht öffent-
lichen und vertraulichen Protokollauszüge des Innenausschusses sowie 
des Justiz- und Verfassungsausschusses der 5. Wahlperiode des Thü-
ringer Landtages nebst zugehöriger Anlagen nunmehr auch durch den 
3. Untersuchungsausschuss der 18. Wahlperiode des Deutschen Bun-
destages genutzt werden können.

Soweit sich die Beweisbeschlüsse des Bundestagsuntersuchungsaus-
schusses auf die Protokolle der vertraulichen Sitzungen des Innenaus-
schusses sowie des Justiz- und Verfassungsausschusses der 5. Wahl-
periode des Thüringer Landtages beziehen, steht § 80 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung der begehrten Zustimmungserklärung durch den In-
nen- und Kommunalausschuss sowie den Ausschuss für Migration, Jus-
tiz und Verbraucherschutz entgegen. Um der Bitte des Bundestagsun-
tersuchungsausschusses dennoch entsprechen zu können, muss der 
Thüringer Landtag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesen-
den Abgeordneten, mindestens jedoch der Mehrheit der gesetzlichen 
Mitgliederzahl nach § 120 GO die Abweichung von § 80 Abs. 3 GO mit 
der Maßgabe beschließen, dass auch der Untersuchungsausschuss 
des Bundestages einen entsprechenden Schutz der Vertraulichkeit des 
Protokollinhalts zu gewährleisten hat. 

Im gleichen Umfang sollen die Unterlagen auch für den UA 6/1 inhalt-
lich zur Verfügung gestellt werden.

Für die Fraktion 
der CDU:

Für die Fraktion 
DIE LINKE:

Für die Fraktion 
der SPD:

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN:
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